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Hand ganz lederbesetzt

Fiedler-Traktor für rauhe Arbeit
Aus naturfarbigem, grainiertem Kalbleder. Hand rundum lederbesetzt,
kombiniert mit wasserabstossendem Drilch, Pulsschutz, Flügel-Daumen
ohne Naht, kein «Ribsen» an den Nähten. Das Beste und

Zuverlässigste für den starken Gebrauch.

Art. 115 mit kurzer Gelenkstulpe Ft. 17.80
Art. 116 mit langem Unterarmschutz Fr. 18.80
Kalbleder kann, mit Sportschuh-Glanzfett eingerieben, ebenfalls wasser-
abstossend gemacht werden.

MAX FIEDLER
Büro: Telefon (051) 27 04 08

Zürich 4 beim Helvetiaplatz
Langstrasse 64

Privat: Telefon (051) 32 80 81

Sie fragen - wir antworten
Frage 600 301 :

Von welchem Alter an dürfen Jugendliche

im Kanton Bern mit landwirtschaftlichen

Traktoren auf Strassen verkehren?

Antwort 600 301:
P. B. in O.

Nach der alten, vermutlich noch bis Ende
1960 bestehenden, Gesetzgebung ist für
das Führen von landwirtschaftlichen
Traktoren keine Altersgrenze vorgesehen.
Wahrscheinlich wird die entsprechende
Vollziehungsverordnung zum neuen Strassenver-
kehrsgesetz für das Führen von
Landwirtschaftstraktoren auf der Strasse ein
Mindestalter von 14 oder 15 Jahren
vorsehen. Der Entwurf dieser Vollziehungsverordnung

liegt zur Zeit noch nicht vor. STV

Wechsel auf dem Sekretariat [der
Sektion Bern des ACS

Auf Ende 1959 ist Herr Roland Hämi-
k e r altershalber nach 26jähriger Tätigkeit

als Geschäftsführer der Sektion Bern
zurückgetreten. Er hat das Sekretariat unter
vier Präsidenten gewissenhaft und mit viel
Erfolg geleitet u. die von ihm gewünschte
Entlastung voll und ganz verdient. Er wird
vorläufig noch als Mitarbeiter das Kassen-
und Rechnungswesen der Sektion betreuen.

Die Zentralverwaltung des ACS benützt
diese Gelegenheit, Herrn Hämiker ihre
Anerkennung für die Dienste auszusprechen,
die er den ACS-Mitgliedern, dem Gesamtclub

und dem Automobilsport in so reichem
Masse erwiesen hat.

Als neuen hauptamtlichen Sekretär hat
der Vorstand Herrn lie. rer. pol. Josef
Marti gewählt, der seit 1954 auf der
Schweiz. Beratungsstelle für Unfallverhütung

als Presse- und Propagandachef
sowie als Adjunkt tätig war und deshalb mit
den Problemen des Strassenverkehrs
bestens vertraut ist. Wir gratulieren Herrn
Marti zu dieser ehrenvollen Wahl.

Die Redaktion
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